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 – Drucksache 16/2394 –

 Rückstände der Gesamtsozialversicherungsbeiträge bei den Einzugsstellen
 in Deutschland

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Die  Mittel  der  Sozialversicherung  einschließlich  der  Arbeitsförderung  werden
 nach  §  20  des  Vierten  Buches  Sozialgesetzbuch  (SGB  IV)  nach  Maßgabe  der
 besonderen  Vorschriften  für  die  einzelnen  Versicherungszweige  durch  Beiträge
 der  Versicherten,  der  Arbeitgeber  und  Dritter,  durch  staatliche  Zuschüsse  und
 sonstige Einnahmen aufgebracht.

 Der  Gesamtversicherungsbeitrag  ist  nach  §  28h  Abs.  1  SGB  IV  an  die  Kran-
 kenkassen  (Einzugsstellen)  zu  zahlen.  Die  Einzugsstelle  überwacht  die  Einrei-
 chung  des  Beitragsnachweises  und  die  Zahlung  des  Gesamtsozialversiche-
 rungsbeitrags.  Beitragsansprüche,  die  nicht  rechtzeitig  erfüllt  worden  sind,  hat
 die Einzugsstelle geltend zu machen.

 Zur  Beurteilung  der  Finanzsituation  in  den  Sozialversicherungen,  insbesondere
 in  der  gesetzlichen  Krankenversicherung  (GKV),  ist  ein  Überblick  der  Gesamt-
 einnahmen  und  der  Rückstände  beim  Einzug  der  Gesamtsozialversicherungs-
 beiträge nach Einzugsstellen erforderlich.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Der  zentrale  Einzug  der  Gesamtsozialversicherungsbeiträge  durch  die  Einzugs-
 stellen  gilt  weltweit  als  vorbildliches  Erfolgsmodell,  eine  ausreichende  Liquidi-
 tät  zur  Zahlung  der  Sozialleistungen  zum  jeweils  notwendigen  Zeitpunkt  für  die
 beteiligten  Sozialversicherungsträger  sicherzustellen.  Seit  dem  1.  Januar  2006
 nutzen  fast  alle  Arbeitgeber  dabei  ein  vollautomatisiertes  Nachweis-  und  Zah-
 lungsverfahren.  Es  werden  rund  120  Millionen  Beitragsnachweise  und  Zahlun-
 gen  von  den  Einzugsstellen  bearbeitet  und  Gesamtsozialversicherungsbeiträge
 in  Höhe  von  insgesamt  ca.  250  Mrd.  Euro  (2005)  eingezogen.  Dass  es  in  Anbe-
 tracht  der  unterschiedlichen  wirtschaftlichen  Lage  einzelner  Unternehmen  dabei
 zu  Verzögerungen  bei  der  Zahlung  oder  auch  des  Zahlungsverzuges  bis  hin  zur
 Insolvenz  kommt,  ist  unvermeidbar.  Außerdem  kommt  es  auch  zu  regionalen
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Unterschieden,  insbesondere  zu  höheren  Rückständen  in  strutkturschwächeren
 Ländern.  Diese  Rückstände  bilden  aber  nur  einen  Bruchteil  der  einzuziehenden
 Gesamtsozialversicherungsbeiträge  und  haben  von  daher  keinen  Einfluss  auf  die
 Gesamtfinanzierung  der  Sozialversicherung.  Beispielhaft  sei  dies  für  den  Be-
 reich der AOK mit der folgenden Tabelle dargestellt:

 1.  In  welcher  Höhe  wurden  in  2005  Gesamtsozialversicherungsbeiträge  einge-
 zogen  und  wie  verteilen  sich  diese  Einnahmen  auf  die  verschiedenen  Sozial-
 versicherungszweige?

 Die  nachfolgenden  Zahlen  beruhen  auf  den  von  den  Spitzenverbänden  der  Kran-
 kenversicherung  im  Oktober  2006  anlässlich  der  Anfrage  gemeldeten  Zahlen
 und  beziehen  sich  ausschließlich  auf  die  im  Arbeitgeberverfahren  eingezogenen
 Gesamtsozialversicherungsbeiträge.
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2.  In  welcher  Höhe  liegen  Rückstände  beim  Einzug  der  Gesamtsozialver-
 sicherungsbeiträge nach Einzugsstellen getrennt vor?

 Die  Aufstellung  der  Rückstände  erfolgt  nach  einzelnen  Krankenkassenarten,  da
 eine  Erfassung  nach  einzelnen  Krankenkassen  mit  einem  erheblichen  zusätz-
 lichen Verwaltungsaufwand verbunden wäre.

 Im Jahr 2005 fielen folgende Beitragsrückstände an:
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3.  Welche Ursachen sind für die Beitragsrückstände verantwortlich?

 Nach  Auskunft  der  Krankenkassenverbände  sind  die  Hauptursachen  für  die  Bei-
 tragsrückstände

 ●  Zahlungsschwierigkeiten  der  Unternehmen  aufgrund  wirtschaftlich  schwie-
 riger Situation z.  B. durch eigene hohe Außenstände bei Schuldnern,

 ●  Zahlungsunfähigkeit aufgrund von Insolvenzen,

 ●  Nachforderungen aus Betriebsprüfungen,

 ●  Erhöhung der Rückstandsquote aus Insolvenzanfechtungen.

 4.  In welchem Umfang werden Beiträge gestundet?

 5.  In welchem Umfang werden Beiträge vollstreckt?
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6.  In  welcher  Höhe  werden  Beiträge  befristet  oder  endgültig  niedergeschlagen?

 7.  Welche  Auswirkungen  hat  die  mögliche  Nichtdurchsetzung  der  Beitrags-
 zahlungen für die Beitragssatzhöhe in der GKV?

 Die  Nichtdurchsetzung  der  Beitragszahlungen  hat  auf  die  aktuelle  Beitragsatz-
 entwicklung  der  Krankenkassen  keine  direkte  Auswirkung,  da  es  Jahr  für  Jahr
 zu  ähnlichen  Beitragsrückständen  kommt.  Unter  der  rein  hypothetischen  Vor-
 aussetzung,  dass  die  gesamten  rückständigen  KV-Beittragsatzanteile  eines  Jah-
 res  den  Krankenkassen  zur  Verfügung  stünden,  hätte  dies  nach  Aussagen  der
 landwirtschaftlichen  Krankenkassen,  der  Seekasse  und  der  Knappschaft-Bahn-
 See  auf  deren  Beitragssätze  keine  Auswirkungen;  im  Bereich  der  Ersatzkassen
 in  der  Höhe  von  maximal  0,05  Beitragssatzpunkten.  Auch  bei  den  anderen  Kran-
 kenkassenarten  dürfte  eher  mit  unbedeutenden  Auswirkungen  auf  den  Beitrags-
 satz zu rechnen sein.
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8.  In  welchem  Umfang  verlieren  Versicherte  durch  nicht  überwiesene  Beiträge
 ihren Krankenversicherungsschutz?

 Der  vom  Arbeitgeber  zu  zahlende  Gesamtsozialversicherungsbeitrag  betrifft  nur
 die  pflichtversicherten  Arbeitnehmer.  Die  Nichtzahlung  der  Pflichtbeiträge
 durch  den  Arbeitgeber  führt  nicht  zur  Beendigung  des  Krankenversicherungs-
 schutzes.  Betroffen  könnten  lediglich  die  freiwillig  versicherten  Mitglieder  sein,
 soweit  sie  am  Firmenzahlerverfahren  teilnehmen.  In  diesen  Fällen  übernehmen
 diese  Personen  ihre  Beitragszahlung  selbst.  Fälle,  in  denen  der  Krankenver-
 sicherungsschutz  für  freiwillig  Versicherte  aus  diesem  Grund  beendet  wurde,
 sind den Spitzenverbänden der Krankenkassen nicht bekannt.

 9.  Welcher  Personal-  und  Sachkostenaufwand  ist  für  die  Eintreibung  der
 Gesamtsozialversicherungsbeiträge erforderlich?

 Die  Personal-  und  Sachkosten  für  den  Bereich  des  gesamten  Beitragseinzuges
 werden  bei  den  einzelnen  Krankenkassen  nicht  differenziert  nach  der  Art  der
 Tätigkeit  erfasst,  sodass  der  Umfang  der  auf  die  Eintreibung  rückständiger  Ge-
 samtsozialversicherungsbeiträge  entfallenden  anteiligen  Kosten  nicht  ermittelt
 werden können.
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